


Der Gesetzgeber hat lapidar im 
§ 4a Z 4 EStG folgendes fixiert:

Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen im Sinne 
der lit. a oder b ist von 
einem Wirtschaftsprüfer 
jährlich im Rahmen ei-
ner den Anforderungen 
der §§ 268 ff des Unter-
nehmensgesetzbuches 
entsprechenden Prüfung 
des Rechnungs- oder 
Jahresabschlusses zu 
bestätigen.

Dies bedeutet, dass der Wirt-
schaftsprüfer prüfen und be-
stätigen muss, dass folgende 
Voraussetzungen gegeben 
sind:

•	 Handelt es sich um eine ös- 
	 terreichische juristische Per- 
	 son des privaten Rechts oder  
	 eine vergleichbare Körper- 
	 schaft eines EU- bzw. EWR- 
	 Staates? 
•	 Erfüllt die Einrichtung die  
	 Voraussetzungen gem. den  
	 §§ 34 ff. BAO und  dient sie  
	 ausschließlich diesem Zweck  
	 nach folgenden zusätzlichen  
	 Kriterien:

1.	Prüfung der Satzung ob die  
	 ausschließliche Verfolgung  
	 gemeinnütziger, mildtätiger  
	 bzw. kirchlicher Zwecke  
	 verankert sind und der spen- 
	 denbegünstigte Zweck ver- 
	 folgt wird und ob in der  
	 Satzung die vom Zweck ge- 

	 trennt aufgezählten ideellen  
	 Mittel zur Zweckverfolgung  
	 bestimmt und geeignet sind. 
2.	Prüfung ob die finanziellen  
	 Mittel angeführt sind. 
3.	Prüfung ob die Auflösungs- 
	 bestimmung in der Satzung  
	 eine Vermögensbindung  
	 vorsieht, dass für den Fall  
	 der Auflösung, sowie für  
	 den Wegfall des begünsti- 
	 gten Zweckes das Restver- 
	 mögen ausschließlich für  
	 Zwecke im Sinne des § 4a Z  
	 3 EStG erhalten bleiben  
	 muss. 
4.	Prüfung ob der Ausschluss  
	 der Gewinnerzielungsab- 
	 sicht in der Satzung veran- 
	 kert ist. 
5.	Prüfung ob grundsätzliche  
	 jegliche Ausschüttungen an  
	 die Gesellschafter (Mit- 
	 glieder) in der Satzung aus- 
	 geschlossen ist. 
6.	Prüfung, ob ausschließ- 
	 lich begünstigte Zwecke  
	 nach Wirtschaftlichkeit und  
	 Zweckmäßigkeit gefördert  
	 werden.
7.	Prüfung ob die begünstigten  
	 Zwecke unmittelbar geför- 
	 dert werden.
8.	Prüfung ob die tatsächliche  
	 Geschäftsführung der Sat- 
	 zung entspricht. 

•	 Weiteres ist zu prüfen, ob  
	 die Einrichtung oder ihre  
	 Vorgängerorganisation seit  
	 mindestens drei Jahren un- 
	 unterbrochen im Wesent- 
	 lichen mildtätige Zwecke  
	 fördern. 
•	 Prüfung ob die Einrichtung  
	 nur unentbehrliche, ent- 

	 behrliche oder begünsti- 
	 gungsschädliche Betriebe  
	 mit Umsätzen von jährlich  
	 höchstens 40.000 Euro unter- 
	 hält.
•	 Prüfen, ob die im Zusam- 
	 menhang mit der Verwen- 
	 dung der Spenden stehen- 
	 den Verwaltungskosten  
	 10% der Spendeneinnahmen  
	 nicht übersteigen.
•	 Ergänzend bestätigt der  
	 WP in der Abschlussprü- 
	 fung durch Bestätigungsver- 
	 merk die Ordnungsmäßig- 
	 keit des Rechnungswesen  
	 und der Jahresabschlüsse im  
	 Sinne der § 268 ff UGB.

Wie auch schon in der Stel-
lungnahme des Fachsenates 
für Steuerrecht an das BMF 
kritisiert wurde, ergibt sich aus 
dieser Regelung nicht nur ein 
gewaltiges Haftungspotential 
der Wirtschaftsprüfer, sondern 
gleichzeitig auch die Frage, ob 
Vereine in Zukunft zur Erlan-
gung der Spendenbegünsti-
gung einen Jahresabschluss im 
Sinne des UGB erstellen müs-
sen. Denn die Anforderungen 
der Prüfungspflicht nach  
§ 268ff UGB setzen ja einen 
vorliegenden Jahresabschluss 
voraus. Dies würde aber auch 
bedeuten, dass kleine Vereine, 
die keinen Jahresabschluss er-
stellen und damit nicht geprüft 
werden können, nicht auf der 
Spendenliste aufgenommen 
werden könnten.

Wie oben angeführt muss der 
Wirtschaftsprüfer die Erfül-
lung aller Merkmale des § 34 

BAO und des § 4a Z 4 a) und 
b) EStG prüfen und bestäti-
gen. Die KWT weist in ihrer 
Stellungnahme darauf hin, 
dass derartige apodiktische 
Prüfungsurteile bzw. Bestäti-
gungen in der Praxis unmög-
lich sein werden und dass da-
mit an die Wirtschaftsprüfer 
praktisch unerfüllbare Anfor-
derungen gestellt werden.

Ich glaube diese Prüfungen 
bergen nicht nur ein großes 
Risikopotential, sondern sind 
mE in der derzeitigen Fassung 
kaum durchführbar. Es stellt 
sich für mich auch die Frage  
ob seitens der Finanzver-
waltung durch unser Testat 
Haftungsansprüche geltend 
gemacht werden. Wir über-
nehmen für die Finanzverwal-
tung damit die Prüfung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit 
- als verlängerter Arm der Fi-
nanzverwaltung?

Wenn keine kurzfristige Ge-
setzesänderung oder Klar-
stellung erfolgt, werden diese 
Testat große Einschränkungen 
enthalten und eventuell da-
durch eine Eintragung in 
der Spenderliste verweigert 
werden. Die Zeit drängt, da 
alle Vereine rückwirkend die 
Spendenbegünstigung haben 
wollen und sowohl für Prü-
fung und Einreichung die Fall-
frist 15.6.2009 gilt. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf 
seitens der Politik und unserer 
Kammer.

Durch das Steuerreformgesetz 2009 werden Spenden an bestimmte mildtätige Vereine und Einrich-
tungen sowie Einrichtungen, die Entwicklungs- oder Katastrophenhilfe betreiben oder für solche 
Zwecke Spenden sammeln, steuerlich absetzbar (§ 4a Z 3 und 4, § 18 Abs. 1 Z 8, § 124b Z 152 EStG 
1988). In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber auch die Wirtschaftsprüfer  als Prüfungsorgan 
integriert und soll mE in diesem Zusammenhang Aufgaben der Finanzverwaltung übernehmen.
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Alle freiberuflich tätigen 
Kammermitglieder unterlie-
gen seit 1.1.2000 der Versiche-
rungspflicht in der Kranken-
versicherung, wobei zwischen 

•	dem privaten Gruppen- 
	 Krankenversicherungsver- 
	 trag (GKVV)  
•	der Selbst-/Pflichtversiche- 
	 rung gemäß §§ 14a/14b  
	 GSVG und
•	der Selbstversicherung ge- 
	 mäß § 16 ASVG 

gewählt werden kann. 

Hier sollen einige 
Grundzüge des GKVV 
(Opting-Out) wieder-
gegeben werden:

Vertragspartner der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder ist 
UNIQA als führender Versi-
cherer. Der nach dem Grup-
penversicherungsvertrag „ver- 
sicherbare Personenkreis“ um-
fasst alle selbständig erwerbstä-
tigen Berufsberechtigten sowie 
deren Angehörige (Ehegatte 
und Kinder). Die Prämien des 
des GSVG - Ersatzes (Grundde-
ckung) sind geschlechtsunab-
hängig, jedoch altersabhängig. 
Beitrittszeitpunkt zum GKVV 
kann neben den Eintritt in den 
Berufsstand bzw. für die An-
gehörigen die Eheschließung 
oder Geburt auch die Beendi-
gung der Selbstversicherung 
nach ASVG oder GSVG sein 
(betrifft jene Kammermit-
glieder, die sich vorerst nicht 
für den Gruppenvertrag ent-
schieden haben).Der Ehegatte 
ist  grundsätzlich prämienfrei 
mitversichert. Kann der Ehe-
gatte prämienfrei nicht mitver-
sichert werden (v.a. wegen ei-
ner bestehenden gesetzlichen 
Pflichtversicherung) kann ein 
Kind prämienfrei mitversi-
chert werden. 

Neben der Grunddeckung 
(GSVG-Ersatz) sieht der Grup-
penvertrag Ergänzungstarife 
vor, die den Versicherungs-
schutz erweitern für Behand-
lungen in der Sonderklasse 
Mehrbettzimmer und Sonder-
klasse Einbettzimmer. Die am-
bulanten Leistungen und die 
Leistungen für Zahnbehand-
lung können durch einen wei-
tern Ergänzungstarif optimiert 
werden.           

Einige Vorteile der pri-
vaten Gruppenkranken-
versicherung:

•	Privatrechtliches Versiche- 
	 rungsverhältnis 
•	Unabhängig von politischen  
	 Entscheidungen
•	In wesentlichen Punkten  
	 geht der Versicherungs- 
	 schutz über die Leistungen  
	 der Sozialversicherung hi- 
	 naus: kein Verpflegskosten- 
	 beitrag bei einem stationären  
	 Aufenthalt in der allgemei- 
	 nen               Gebührenklasse, ambu- 
	 lante Behandlung als Pri- 
	 vatpatient, Komplementär- 
	 medizin, Sehbehelfe, Zahn- 
	 behandlung bzw. Zahner- 
	 satz, Heilbehelfe, Nottrans- 
	 port in die Heimat, keine Re- 
	 zeptgebühr, kein E-card-Ser- 
	 viceentgelt
•	Änderungen des Gruppen- 
	 vertrages bedürfen der Zu- 
	 stimmung der Kammer der  
	 Wirtschaftstreuhänder  
•	Attraktive Zusatztarife
•	Für Kammermitglieder mit  
	 einer gesetzlichen Kranken- 
	 versicherung existiert ein  
	 Sonderklasse-Gruppen- 
	 Krankenversicherungsver- 
	 trag mit UNIQA seit 2006. In  
	 diesem S-GKVV versicher- 
	 bare Personen sind neben  
	 den Angehörigen der sozi- 
	 alversicherten Kammermit- 

	 glieder auch die Angehöri- 
	 gen jener Kammermitglieder,  
	 die sich für den privaten  
	 Gruppenkrankenversiche- 
	 rungsvertrag GKVV (Opting- 
	 Out) entschieden haben. Der  
	 größte Vorteil für die Kam- 
	 mermitglieder besteht in der  
	 stark rabattierten Prämie.

Gruppen-
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